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Montags , den 22. August 1757.
I. Verordnung.

Jhro König!. Majest . zu Daimemark , Norwegen rc. zur Regie¬
rung m denen Grafschafften Oldenburg und Delmenhorst

verordnete Statthalter , Kantzeley - Direktor,
Räche und Affessores.

e> hun kund hiemit ; daß Wir das am 17. Martii dieses Jahrs erlassene Ver-
^ both weZen der Ausfuhr des Gekreydes aus hiesigen Grafffchafften theils
wieder aufzuheben , theils aber zu schärffen , mithin folgendes hiemittelst zu ver¬

ordnen vor nöthig erachtet haben :
1 ) Wird zwar erlaubet , Garsten , Haber und die davon gemachte Grau¬

pen , Maltz und Grütze , bis weiter ausserhalb Landes zu bringen und zu ver¬
puffen; Hingegen bleibet

2 ) die Ausfuhr von Weihen , Rocken , Erbsen , VohriM , Vuchweitzen,
Mehl und Vrod nach wie vor verdorben.
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z) Werden alle Contracte, wodurch dergleichen an Auswärtige zu liefern
versprochen worden, hiemittelst cassim und annulliret.

4) Diejeüige , welche sich diesem Verboch zuwider unterstehen , von de¬
nen im zweyten Paragraph » bemeldeten Früchten etwas ausserhalb Landes zu
verkauften , zu versenden , oder zu solchem verbotenen Handel auf einige Art
hüWche Hand zu leisten , sollen nicht nur nnausbleiblich mlt der Karren-Straf¬
fe beleget , sondern anch das ausgeführte Getreyde , Mehl oder Brod , oder
der Werth desselben confisciret , und die Halste davon dem Angeber gegeben
werden. Auch sollen

e) diejenige Schiffer , Fährleute , Fuhrleute , oder andere , welche so-

thane Früchte aus dem Lande bringen , nicht nur unabbittlich wieder Vesinngs-
arbeit bestraftet werden , sondern auch noch überdem die dazugebrauchte Schif¬
fe, Fahrzeuge , Wagen und Pferde confisciret , und die Hälffte davon dem
Angeber gegeben werden. Ntchl weniger werden

6 ) alle Zöllner und Baumfchliesser an den Gränhen befehliget, - bey will-
kührlicher schwerer auch dem Befinden Nach Leibes - Strafe von vbdemeldeten
verbochenen Früchten nichts ausserhalb Landes passiren zu lassen.

7) Schließlich werden die Magistrate und Beamte hiesigerGrafffchafften
hiemittelst angewiesen , ihres OrtS so viel immer möglich ist dahin zu sehen , daß
-dieser Verordnung gebührendgelebet , und aller Unterschleiff verhüret werde. ,

Uhrkundlich unter dem zur hiesigen Königl. Regiemngs - Canhelley ver-
Mnetem Instegel . Oldenburg ex Lancellariä dm.8..AugM 17^7

^ k. .

II. Gericht!. Proclam . und Publirat .
'

r . haben Johann Beckhusen zum Loyerberge und dessen Gebrüdere, ge-
- richtliche Erkaubniß erhalten , eia , ihnen zuständiges , iir̂ Oldenkroek

^ Altendorffe , zwischen Johann Heyen Bauen , belcgenes Stücke LaK,
etwa z Jück groß , die Wurth genannt , den 24 . Sept . a. c. in Jo¬
hann Seelmeyers Wmhshauftdaselbst, verkauften zu lassen. Den
20. Septemb . a . c. ist die Angabe beym hiesigen Landgericht.

2» Es hak Hinrich Hennings zuLsteueuhuntvrff, den vor seinem Haufe bele¬

senen Garten , der Kuhhoff genannt , an Albert Mönttich daselbst
verkaufte. DieAngabe ist den r9. Sept - a. c. beym hiesigen Land-

gericht.
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M ^ solche- iil Eckwar^

den .an Ort und Stelle die Wenigstfordernde qnsveÄ
Lunsen werdest: follenchals lasten die darüber verordnet -PochMdere

-
, hMÜitsZu -erneMdm Nachsicht, bechnut Machen , daß TernMsMf

- . ^ Len 2. Septembx . s hiezu angesehet , können demnachdichmgen, sochie-
se . MchMche . Hauersteine , wovon die Anzahl im Termino bekanch

, , gemachet werden kann , liefern wollen , sich , äm obbestimmten Tage ,
des Nachmittags am 2 Uhrsn Higrich Behrens Msrchshanse . m Eck-

^
-

-7. ; : wachestoinßnden die Oondstiones veryehmen , nach GefallenmnneP
^ sWn Md Müberstrcoxdirem > . s

'
..

L. Zu -Marum sind einMws Wi ^ Wbahx zuichelGest. Der Herr
'

- Vek -
. faffer Der .Anzilgen wird deschls nähere Nachricht geben.

Es sind 6Eo Rrhlr . m Golde zu bewmmen , wer dieselbe verlanget , kann
L
'

. . sich den beHÄ -^ AM . PiL/ezHnzeVGWldA, .-jwd
""

Ott -
chL DieWrk -Auctloncherw^ M Wüen WM ihre zuMechkey habende samK.

. ^ - - - WöhnhaW
Oldenburg
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Len 22 .
5. . Weyl . HerkeHaussen Kinder VormundHlmich HaheM zu Syubkel -

Wd .^ aus z Jahr Maytag 1758 anzukreten , umer dex Hand Hu ver¬
heuern, chöynen also die Liebhaber sich bey vbgedachten Vormund mel¬
den und nach Belieben bieten und comrahiren. Wenn auch Lieb-

^ haberchich ßnLen möchtest , denen die Landcreyen unbekannt , so
'können

sie sich bey dem Orgamstrmd Küster zu Tossens Mönst dlüzmlMen
- melden^ welcher ihnen vhnschwer die Anweisung ihun wirdch

' "

Die Verwändelung einer Platmmaqe m einen Fingerhut,
ans dem 228. Stück des Menschen,

Oucius ist ' em Mann in seinen besten Jghren , MMbildek , und weiß sehr
^ aktig

'
zü leben . - ErlM einen NÜng , und noch dazu Höftmng ejngutes Mt

-tzn bekommen,- wenn man einmahl umBestechung willen -, oder einer andern
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defondern Ursach MM , M emtMrch UMastitanit eiyem untüchtigen Sub¬
jekte zu besetzen für gut befindin wird. MW so öiä^GüMWsessen , dH er
seine Einnahme MM ) auf vier bis fünfhundert ThakebW -rechnm können.
M HeMthete die WbE - ' eine W attige,Person- welche man keiner qps-
schweifendm Lüster Echuidigen käm Sie brachte dem Lucius so viel Ver¬
mögen zu , . daß , )venn sie ihtt dMerseiWe

'
ti 'BaarschWnhättenstuf Interessen

auöchnn , oder auf eine aMre Weift klüglich änlegest wollen- sie ihre jährli¬
che Einnahme ganz gewiß wenigsteM ausikau '

send Thaler hätten bringen kön¬
nen . Sie hätten also ', ihrem Stande gemäs/ '

ssehr honett und bequem leben,
Mdsioch vaMKhrlich'ettvaeÄjpamrMrtem rsi ^

Allein weder LtwrUs noch ^MbE berstandenMeWirthWffk , und sie
hatten beyde so wenig grosse GeschickliWiM - daß sie ntchf 'wußten , wie sie
auf eine recht mensGMÄrtaMM '

WbkittM
'
sdjW. Sie fielen demnach

daraus, daß sie Staat machten - Vitt schmauftren, -eine grosse Menge Bedien¬
ten 'hielten , und sich alle Mgetzlichkeiten zu machen suchten . In dem -ersten
Jahre ihres Ehestandes ' 'kichieten' 'sie ihrett 'Staan -e!M - NW an chrein Hause
Mr kostbar , und nach dem feinsten Geschmacke aMesucht. AbeHtttzo sind-
sie yachihrer Art-so armH dass ftinichköstlsHte lichmbe GnmdoW'M , ulchWnn sie nicht balde recht ftuHrordentlich^Mrsaist' MW -tWüsMstnfangen,
-so müssen - sie aufchre liegenden Güter borM , »MdeßnWrd- es sticht lange
Mhr wahren , so werden sie gar nichts mehr besitzen .

' '
Es wüche eine -uneMiche .

-WeMnfHM -tzeknrstiWk, istenn mast alle
. VerwandelsttMN erzehlen wölke , die sich nach . und nach in Den Wütern des' LuMus und der Isirbelka ündMit - deNselb

'eä zngefrageN 'HM'titmHas ganze
Haus des Lucius kan mit eineniSchänplatze verglichen weMn , ässf welchem'
eine schlechte Comödic gespielt wird , Bey einet jedweden Scene bekomt der¬
selbe eine ganz neue Gestalt und Auszierung . Doch Vas allerbewundernßwm -
digste ist die Verwandelnng einer kosibacen silbernen Pickmenage in einen
silbernen Fingcrhut. Diese Verwandelung ist so merkwürdig, daß es sich
wohl der-Müye verlohne, sie in Schriften zu verewigen - uuV ^ der '

-Rachwelt
mne Nachricht davon zu hinterlassen . Man kan- dadurch -mchk nur von -dev
grossen Vergänglichkeit irdischer Güter überzeugt werden ; - sondern man . wird
auch dadurch überführt werden , daß viele dieser Güter nicht

'
so vergänglich

seyn würden, wenn nicht die Besitzer derselben durch ihren veränderlichenSinn
. diese Vergänglichkeit verursachtem An stattÄW? daß man vsie so . sehr übP
- die Vergänglichkeit der irdischen Güter , sonderlich in den Nevjahrswünschen,

seufzt, - soitt MW vielmehr über die Veränderlichkeit der Menschen Klagen sühveh,
(Die Fortsetzung künftig. )
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